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Die Vielfalt des Offentlichen Dienstes im tiglichen Leben — jeden trifft die Amtshaftung

Allgemeine Verwaltung (Rathaus, Burgerbtro, Jobcenter, KFZ-Zulassung)
Bildung und Erziehung (Schulen, Universitaten, Kindergarten )
Gesundheitswesen (Krankenhauser, Pflegeeinrichtungen, Beratungsstellen)
Justiz (Gericht, Staatsanwaltschaft, Gefangnis )

Kultur (Bibliotheken, Schauspielstatten, Theater, Kunstausstellung)

Natur und Umwelt (Forstamt, Landschaftsbau)

Sicherheit (Polizei, Zoll, Berufsfeuerwehr, Justiz)

Verkehr und Infrastruktur (Bus+Bahn, Stralen, Flugplatze, Post, Schwimmbader)
Finanzverwaltung (Finanzamt, Steuerfahndung)

Technik, Wissenschaft u. Forschung (Forschungsanstalten, Raumfahrt)

Ver- und Entsorgung (Mullentsorgung, Klarwerke, Wasserwerke, E-Werke)
Sozialverwaltung (Gesetzliche Renten-/Krankenversicherung, Versorgungsamt)
Bundeswehr (Militarischer und ziviler Bereich)

Presse/Rundfunk/Fernsehen (Medien, Kommunikation, Information)

Politik (Burgermeisteramt, Landratsamt, Ministerien, Regierung, Diplomatie)




Das besprechen wir heute:

Worum geht’s? Einleitende Informationen

Was bedeutet ,Amts-" oder ,Diensthaftung”?

Was ist ,hoheitliches” und ,fiskalisches” Handeln?
Was ist fahrlassiges” oder ,vorsatzliches” Handeln?
Schadensbeispiele

Was ist ein ,Regress beim Schadensstifter®?

YV V.V VYV YV V V

Die Losung von ver.di #DeinXtra fur Dich zum Schutz
vor finanziellen Nachteilen wegen Regressforderungen

Fragen/Antworten im Dialog
Zusatzinformationen

Y V¥V




Mitgliederservice &

Worum geht's?

Einleitende Informationen
zu ,Diensthaftung”




1 O O 0/ ) im Dienst geben
N u I I Risiko eingehen

Beschaftigte im Offentlichen Dienst haben grundsétzlich den gleichen Absicherungsbedarf wie Beschéftigte in
der Privatwirtschaft...




Haftungsgrundlagen

Auch im Offentlichen Dienst
passieren Fehler

Haftung des Dienstherrn fur
Fehler seiner
Mitarbeiter:innen

Aber:

Regress des Dienstherrn
beim Beschaftigten




Das besprechen wir heute:

= | - > Worum geht’s? Einleitende Informationen
g » Was bedeutet ,Amts-" oder ,Diensthaftung™?
| —d i » Was ist ,hoheitliches” und ,fiskalisches” Handeln?
L > Wasist Jfahrlassiges” oder ,vorsatzliches” Handeln?
» Schadensbeispiele
» Was ist ein ,Regress beim Schadensstifter®?

» Die Losung von ver.di #DeinXtra fur Dich zum Schutz
vor finanziellen Nachteilen wegen Regressforderungen

» Fragen/Antworten im Dialog
» Zusatzinformationen







Mitgliederservice M

Die Vielfalt der Berufe im offentlichen Dienst - Berufsgruppen

3eamtinnen und beithehmerinne
Beamte nd Arbeitnehme
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Beschiftigte im OD



Mitgliederservice M

Amtshaftung Art 34 GG und § 839 BGB - Grundsatz

(1) Verletzt ein:e Beamt:in
vorsatzlich oder fahrlassig die
iIhm einem Dritten gegenuber

obliegende Amtspflicht, so hat er
dem Dritten den daraus
entstehenden Schaden zu
ersetzen.

K

()

Verletzt jemand in Ausubung eines
iIhm anvertrauten offentlichen Amtes
die ihm einem Dritten gegenuber
obliegende Amtspflicht, so trifft die
Verantwortlichkeit grundsatzlich den
Staat oder die Korperschaft, in deren
Dienst er steht.

Bei Vorsatz oder (grober)
Fahrlassigkeit bleibt der Ruckgriff
(Regress) vorbehalten.



Mitgliederservice E M

Haftung Tarifbeschaftigte: Regelung im Tarifvertrag

Tarifvertrag
fir den offentlichen Dienst
(TVOD)

(6) Die Schadenshaftung der Beschaftigten, die in einem Arbeitsverhaltnis zu ei-
nem Arbeitgeber stehen, der Mitglied eines Mitgliedverbandes der VKA ist, ist
bei dienstlich oder betrieblich veranlassten Tatigkeiten auf Vorsatz und grobe
Fahrlassigkeit beschrankt.

-> Bedeutet: bei Vorsatz/grober Fahrlassigkeit wird i.d.R. regressiert!



Mitgliederservice M

Personen-, Sach- und Vermogensschaden — Definitionen



Mitgliederservice &

Personen-, Sach- und Vermogensschaden — Definitionen

» Personenschaden:

Der Personenschaden ist die Folge eines schadenstiftenden Ereignisses, das
in der Verletzung, Vergiftung oder dem Tod von Personen bestehen kann.

» Sachschaden:

Der Sachschaden ist die Folge eines schadenstiftenden Ereignisses, das in
der Beschadigung, Zerstorung oder dem Verlust von Sachen bestehen kann.

» Vermogensschaden:

Ein Vermogensschaden ist weder Sach- noch Personenschaden, sondern
einen Schaden an einem vermogenswerten Rechtsgut.




Mitgliederservice M M

Vermogensschaden — echt oder unecht?

,unechter“ Vermogensschaden:

Ein Personen- oder Sachschaden ging dem Vermogensschaden voraus, der Vermogensschaden ist ein mit dem
vorausgegangenen P/S-Schaden zusammenhangender Folgeschaden.

Beispielhaft:

Durch einen Wasserschaden wird die Festplatte eines Computers beschadigt (= Sachschaden), Kosten
der Datenwiederherstellung (= Folge-Vermogensschaden bzw. unechter Vermogensschaden)

»Echter” Vermogensschaden:
Es ging kein Personen- oder Sachschaden voraus, der Schaden ist die unmittelbare Folge des Handelns

Beispielhaft:
Jobcenter: Leistungsbescheid zu hoch gewahrt

Finanzamt: Verjahrungsfristen bei einem Steuerbescheid fur einen Steuerschuldner nicht beachtet
Gerichtsvollzieher: Immobilie zu Unrecht versteigert
Ordnungsamt: ungerechtfertigte Schliel3fung eines Lokals



Das besprechen wir heute:

Worum geht’s? Einleitende Informationen

Was bedeutet ,Amts-" oder ,Diensthaftung”?

Was ist ,hoheitliches” und ,fiskalisches” Handeln?
Was ist fahrlassiges” oder ,vorsatzliches” Handeln?
Schadensbeispiele

Was ist ein ,Regress beim Schadensstifter®?

YV V.V VYV VYV V V

Die Losung von ver.di #DeinXtra fur Dich zum Schutz
vor finanziellen Nachteilen wegen Regressforderungen

Fragen/Antworten im Dialog
Zusatzinformationen

Y V¥V




Hoheitliches Handeln




Hoheitliches Handeln

Polizei, Feuerwehr, Rettungswesen,
Bundeswehr, aber auch Verwaltung und
Erziehung oder Bildung.

Hoheitlich handelt jeder, dem der Staat/
Korperschaft die Austbung eines offentlichen
Amtes anvertraut hat:

= Beamtinnen und Beamte (Beamtenstatus
durch Ernennung begrundet),

=  Arbeithehmerinnen und Arbeithehmer im
offentlichen Dienst und

= Personen in besonderen offentlich-rechtlichen
Amtsverhaltnissen (Wahlhelfer, Ombudsfrau/-
mann)




Fiskalisches Handeln




Fiskalisches Handeln

Tatigkeiten, wie wir sie auch in der Privatwirtschaft kennen, z.B.:

: Bezahlung von Anbieten von
Einkaufen von . .
y Rechnungen, Dienstleistungen
Gutern .
Gehaltern etc.

Alle Berufsgruppen sind betroffen



Das besprechen wir heute:

Worum geht’s? Einleitende Informationen

Was bedeutet ,Amts-" oder ,Diensthaftung”?

Was ist ,hoheitliches” und ,fiskalisches” Handeln?
Was ist fahrlassiges” oder ,vorsatzliches” Handeln?
Schadensbeispiele

Was ist ein ,Regress beim Schadensstifter®?

YV V.V VYV VYV V V

Die Losung von ver.di #DeinXtra fur Dich zum Schutz
vor finanziellen Nachteilen wegen Regressforderungen

Fragen/Antworten im Dialog
Zusatzinformationen

Y V¥V




Mitgliederservice E

Was ist ,,fahrlassig®,
,,grob fahrlassig® oder
,vorsatzlich“?




Mitgliederservice a

Haftung eines Beschiftigten im OD
Fahrlassiges oder vorsatzliches Handeln

Leichte Fahrlassigkeit Normale Fahrlassigkeit Grobe Fahrlassigkeit

Hier muss ich ahnen bzw. in Betracht Die erforderliche
Eine vergleichsweise _ _
harmlose, nur wenige ziehen, dass das Handeln zu einem Sorgfalt wird in sehr hohem
Augenblicke wahrende Schaden fuhren konnte: Malde auller Acht gelassen.
Unaufmerksamkeit in ,das konnte schief gehen*. Selbst naheliegende Uberlegungen
einer an sich Fir die mittlere Fahrlassigkeit ist somit werden nicht
alltaglichen Situation. kennzeichnend, dass ich mir bewusst angestellt. Jedem hatte
bin, dass das Verhalten zu einem, eingeleuchtet, dass das
»Uups® i} e i “
Schaden fiihren kann, dieser aber schief geht*.

nicht eintreten muss.




Ubersicht Haftungsszenarien von Beschéftigten im Offentlichen Dienst

Fahrlassigkeit Vorsatz Erlauterung
leicht/ mittel/
einfach | normal
Hoheitliches Handeln (Amtspflichtverletzung)

grob

§ 839 BGB und Uberleitung auf Dienstherrn ~ mit
Beamte und Arbeitnehmer im Keine Keine Volle Volle Regressmoglichkeit durch Dienstherrn Art. 34 GG. Der Begriff

. . . Beamter in § 839 BGB ist kein statusrechtlicher Begriff,
Offentlichen Dienst Haftung Haftung Haftung Haftung sondern ein haftungsrechtlicher und umfasst damit auch

Arbeitnehmer

Privatwirtschaftliches (fiskalisches) Handeln

§ 823 BGB, TV-L, TV-H (§ 3 Abs. 7 i.d.F.v. 03.2015: Fiir die

Beamte und Arbeitnehmer im Keine Teil- Volle Volle Schadenshaftung der Beschaftigten finden die Bestimmungen,
Offentlichen Dienst Haftung haftung Haftung Haftung die fir die Beamten des jeweiligen Landes gelten,
entsprechende Anwendung)
Arbeitnehmer im Keine Keine Volle Volle Haftungsprivilegierung aufgrund Regelung im Tarifvertrag TV-
Offentlichen Dienst Haftung Haftung Haftung [Haftung 0D

Arbeitnehmer im Keine Teil- Volle Volle liegt dem Arbeitsvertrag kein Tarifvertrag mit einer

. ) ) Haftungsprivilegierung zu Grunde, gilt "normales Arbeitsrecht"
Offentlichen Dienst Haftung |haftung [Haftung Haftung (, Grundsatze fiir die Haftung von Arbeitnehmern®)




Das besprechen wir heute:

Worum geht’s? Einleitende Informationen

Was bedeutet ,Amts-" oder ,Diensthaftung”?

Was ist ,hoheitliches” und ,fiskalisches” Handeln?
Was ist fahrlassiges” oder ,vorsatzliches” Handeln?
Schadensbeispiele

Was ist ein ,Regress beim Schadensstifter®?

YV V.V VYV VYV V V

Die Losung von ver.di #DeinXtra fur Dich zum Schutz
vor finanziellen Nachteilen wegen Regressforderungen

Fragen/Antworten im Dialog
Zusatzinformationen

Y V¥V




Schadensbeispiele




Mitgliederservice &

Schadensbeispiele

Fallbeispiel:
Aufsichtspflichtverletzung

Eine Beschaftigte des Jugendamts verletzt die
Aufsichtspflicht im Rahmen der
Familienbetreuung. Ein Kind erleidet dadurch
einen Unfall.




Mitgliederservice a

Schadensbeispiele

Fallbeispiel:
Aufsichtspflichtverletzung

Eine Erzieherin in der KiTa verletzt die Aufsichtspflicht im
Rahmen eines Ausflugs. Ein Kind erleidet einen Unfall und
verletzt sich, es entstehen Behandlungskosten



Mitgliederservice B

Schadensbeispiele

Fallbeispiel:
Baubehorde

Die verbeamtete Mitarbeiterin des Bauamtes hat
eine rechtswidrige Baugenehmigung erteilt.
Daraufhin beginnt der Bauherr mit den Bauarbeiten.
Dann wird die Baugenehmigung aufgrund eines
Widerspruchs des Nachbarn aufgehoben und es ist
ein Ruckbau/Abriss eines Gebaudeteils erforderlich.



Mitgliederservice B

Schadensbeispiele

Fallbeispiel:

Krankenpflege

Eine Pflegekraft im Krankenhaus verwechselt
die Medikamente zweier Patienten. Der
Gesundheitszustand des einen Patienten
verschlechtert sich dadurch erheblich und ein
verlangerter Krankenhausaufenthalt ist notig



Schadensbeispiele

Fallbeispiel:

| ‘ j V—gi_i?_;j Sportunterricht

— R T——

. |

e Ein Sportlehrer baut den Stufenbarren
unsachgemal auf, so dass der Stufenbarren
wahrend der Turntbung einer Schuilerin aus

der Verankerung gerat. Bei dem Sturz verletzt
sich die Schulerin schwer.




Schadensbeispiele

Fallbeispiel:

Unterricht

Eine Lehrkraft kauft unnétig viele
Softwarelizenzen fur die digitale
Gerateausstattung der Schule. Sie haftet fur
das unnotigerweise verwendete Schulbudget
personlich.




Mitgliederservice B

Schadensbeispiele

Fallbeispiel:

Ausrustungsgegenstand

Eine Lehrkraft zerstort durch unsachgemalle
Handhabung ein auf Sie personalisiertes
Schul-Laptop fur den digitalen Unterricht. Sie
haftet fur die Reparatur oder
Ersatzbeschaffung personlich.



Schadensbeispiele

Fallbeispiel:

Kochunterricht

Vergisst eine Lehrkraft nach dem
Kochunterricht eine Herdplatte auszustellen,
so haftet die Lehrkraft fUr die daraus
entstehenden Folgen (Schaden) personlich.




Mitgliederservice M

Schadensbeispiele

Fallbeispiel:
Staatliche Aufsicht

Ein Amtstierarzt schliel3t einen
Tierhaltungsbetrieb zu Unrecht, weil er die
sachgemale Tierhaltung durch den Betreiber
falsch einschatzt. Er haftet fur den
entgangenen Umsatz/Gewinn des Betriebs.



Mitgliederservice M

Schadensbeispiele

\
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Fallbeispiel:
Staatliche Aufsicht

Ein Mitarbeiter der Gaststattenaufsicht
schliet aufgrund falscher Einschatzung ein
Restaurant zu Unrecht. Er haftet fur den
entgangenen Umsatz/Gewinn des
Restaurants.



Mitgliederservice a

Fallbeispiel:

Leistungsbescheid

Der Leistungsbescheid fur eine Sozialleistung
wird zu hoch ausgestellt. Die an den
Leistungsempfanger unberechtigt ausgezahlte
Leistung ist nicht mehr ruckforderbar. Der
Mitarbeiter im Jobcenter haftet daflr
personlich.



Schadensbeispiele

Fallbeispiel:

Finanzamt

Eine Finanzbeamtin versaumt es, eine
Steuerschuld fristgerecht einzufordern,
sodass die Verjahrung der Steuerschuld
eintritt. Gegenuber der Finanzbehorde haftet
sie dafur personlich.




Mitgliederservice M

Schadensbeispiele

Fallbeispiel:
Kassenfehlbetrag

Ein Busfahrer stellt nach Schichtende einen
Fehlbetrag in seiner Barkasse fur den
Ticketverkauf fest. Er hat seinem Arbeitgeber
den Fehlbetrag zu ersetzen, da der Kassier-
vorgang nachweislich nicht gewissenhaft
durchgefuhrt wurde.



Schadensbeispiele
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Verkehrssicherungspflicht

14 o
Eine Vermessungsbeamtin versaumt die
ordnungsgemale Sicherung eine Baustelle
gegen unbeabsichtigtes Betreten. Eine
Person sturzt in eine Baugrube und verletzt

sich dabei. Die Beamtin haftet fur die
entstandenen Behandlungskosten der
geschadigten Person.




Mitgliederservice a

Schadensbeispiele

Fallbeispiel:
Ausrustungsgegenstande

Ein Landschaftsgartner ,verliert” im Gelande
sein Mahgerat, weil er in Zeiten der
Nichtnutzung den Geratestandort nicht
kennzeichnet. Diesen ,nicht personlichen
Ausrustungsgegenstand® muss er im Zweifel
seinem Dienstherrn ersetzen.



Mitgliederservice B

Schadensbeispiele

Fallbeispiel:
Schlusselverlust

Dienstliche Schllssel (oder Codecards mit
Schlief3funktion) gehen verloren. Alle
Schlosser eines Dienstgebaudes mussen
deswegen getauscht werden.




Das besprechen wir heute:

Worum geht’s? Einleitende Informationen

Was bedeutet ,Amts-" oder ,Diensthaftung”?

Was ist ,hoheitliches” und ,fiskalisches” Handeln?
Was ist fahrlassiges” oder ,vorsatzliches” Handeln?
Schadensbeispiele

Was ist ein ,Regress beim Schadensstifter®?

YV V.V VYV VYV V V

Die Losung von ver.di #DeinXtra fur Dich zum Schutz
vor finanziellen Nachteilen wegen Regressforderungen

Fragen/Antworten im Dialog
Zusatzinformationen
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Mitgliederservice M

Was bedeutet Regress beim
Schadensstifter?




Exkurs: Was ist ein ,,nicht versicherungspflichtiges KFZ“?

Eigenversicherer Diensthaftpflichtversicherung/versicherte Schaden:

Der Halter eines Kraftfahrzeugs oder Anhangers ist nach §2  1.3. aus dem dienstlichen Umgang mit Geraten des Dienstherrn;
Pflichtversicherungsgesetz (PflVG) verpflichtet (...) eine Fur Schaden an den Geraten des Dienstherrn inkl. Abhanden-
Haftpflichtversicherung zur Deckung der durch den kommen nicht personlich Uberlassener Ausristungsgegenstande —
Gebrauch des Fahrzeugs verursachten Personen-, Sach- Wasserfahrzeuge, Luftfahrzeuge, nicht versicherungspflichtige
und Vermogensschaden abzuschliel3en (...). Kraftfahrzeuge, Flugkorper, nicht selbstfahrende Landfahrzeuge,
Eigenversicherer sind von dieser Pflicht nach § 2 PflVG  Schienenfahrzeuge, Waffen, Munition und alle sonstigen fur den
ausgenommen (zum Beispiel Bund, Lander und Einsatz und die Ausbildung erforderlichen Gerate selbst steht (...)
Kommunen) und haften fiir eventuell entstehende eine Versicherungssumme von 500.000,— Euro zur Verfugung.

Schaden selbst.

KFZ bei Polizei, Berufsfeuerwehr, Zoll, Justiz, Bundeswehr sind
I.d.R. ,,nicht versicherungspflichtig*



Mitten aus dem Berufsleben - so liest sich eine Regressforderung:
Polizeiprasidium | |

Rechnung
| Sachbeartamnin)

P e [ Cersigelavoe

Vertehsor b duny

Bel Zahlung bitte angeben.
Buchungskeannzeickean

Berecnnuesg de: Sache (Srund ger Fomenung)

Unfall m#t Dienst-Kfz

Anlege.
F 10 am 01.01.2023
Rachny 20,734 A3 EUR

Bculchnur&der Focdcnmwf. Bcnchnung im Einzelnen;




Mitten aus dem Berufsleben - SO liest sich eine Regressforderung:

Voitzug des § 41 Beamiensiatusgeaelz (Bearn(SiG)

1. Sie funren am egen 09 (33 Uhr mit dem Strelfenwagen VYW TS5, amtiches Kennzei-
chen uf der vate in [ n sudicher Fahrtnchtuni Hiervel nahmen

Sie berechtgt Sonder- und Wegerechte in Anspruch. An der Kreuzung zur zeigte
die far |hre Fahrinichiung getende Lichtzeichenaniage Rotlicht. Obwohl Ihnen bekannt war, dass
die Sonderrechte nur unter gebOhrender Berlcksichtioung der offentlichen Sicherheit und Org-
nung ausgeiibt werden dirfen, fuhren Sie mit &ner Geschwindigkeit von mindestens 656 km'h un-
gebremst in den Kreuzungsbereich ein, wo es infol ssen zum Zusammenstoll mit dem Pkw
VW Golf Plus, amtiiches Kennzeiched:ge Geschadigten -am, der sel

nerseits bei GrOnlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren war

Dies hatte fur Sie vorhersehbar und vermeidbar zur Folge, dess der Ceschadgte
ginen Oberschenkelhalsbruch links eritt Femer befand sich dieser nach dem Unfall for langere
Zeit im Koma. Die Beifahrern des Geschadigten erlitt Rippenbroche,
diverse Traumata und Freliungen sowle Frakturen an beiden Beinen Ihr Seifahrer, der Gescha-
digte
Bislang wurden (be

Dem Freistaat Bayern entstand durch das Unfalereignis ein Eigenschaden in Hohe von insge-
samt 20 734, 43 EUR, dersich im Einzelnen wie folgt zusammensetzt;




Mitgliederservice M

Mitten aus dem Berufsleben - so liest sich eine Regressforderung:

Freistaal Bayern entstand durch das Unfalereinis ein Eigenschad en

e

samt 20 734,43 EUR. der sich im Einzelnen wie folgt zusammensetzt;

in Hohe von insge- |

1

Totalschaden Polizedienst-Kiz ||| GG

Wiederbeschaffungswert/Buchwert 20.000,00 EUR
abzgl. Restwert /. 1.680,00 EUR

Gulachierkgsten
N Isierun en
Fahrtauslagen (Einschleppung von Verwahrstelle zur

Polizeiwerkstatte Hin- und ROckfanrt)
80 km zu 0,30 EUR / Km

Abschleppkosten (von der Unfall- zur Verwabhrsteile)
N n n be: d

(Kennzeichen, An- und Abmeidung, Umrustkoslen, Funkausbau)

Nutzungsausfal (enlgangener Gebrauchsvorteil)

Nutzungsausfalentschadigung fir.
21 Tage je 78,00 EUR

1832000 EUR
157920 EUR
754 B4 EUR

18,00 EUR
473,51 EUR

22970 EUR

163800 EUR



Mitgliederservice &

Mitten aus dem Berufsleben - so liest sich eine Regressforderung:

Der regressierbare staatliche Eigenschaden umfasst dabei den Kfz-'Sachfoigeschaden. Die-
ser Schaden ist adaquat kausal auf |hre grob fahriassige Pfiichtverietzung zurockzufuhren,

Der Kfz-/Sachfolgeschaden ergibt sich aus dem Sachverstandigengutachten nebst Nach-
trag des Sachgebiets V4 - Einsatztechnik des Poltzeiprasidiumshvom

sowie weiteren Schacensbelegen.
Zu den Ziffern 7. und B unter | 1. ist anzumerken, dass diese Kosten dem Staat zwar le-
diglich fiktiv ohne kassenmagige Auswirkung zur Last fallen, jedoch geltend gemacht

werden kénnen (vgl. BVerwG vom 27.06.1894, NJW 1885, 878,
Weill/Niedermaier/Summer/Zaéngel, Beamtenrecht in Bayem, zu § 48 BeamtStG, Rn §2)

Sie sind in vollem Umfang schadenersatzpfiichtig.



Mitten aus dem Berufsleben - SO Iiest sich eine Regressforderung:

1

Voitzug ces § 41 Beamtensiatusgeselz (BeamiSiG),

Sie fuhren am egen 09 03 Uhr mit dern Streifenwagen VYW 75, amtiches Kennzei-

chen uf der vate in [ in sudicher Fahrtnchtung. Hiervel nahmen
Sie berechtigt Sonder- und Wegerechte in Anspruch. An der Kreuzung zur *zeagte
die far |hre Fahrinichiung getende Lichtzeichenaniage Rotlicht. Obwoh! Ihnen bekannt war, dass
die Sonderrechte nur unter gebChrender Berucksichtigung der offentlichen Sicherheit und Org-
nung ausgeiibt werden dirfen, fuhren Sie mit @ner Geschwindigkeit von mindestens 656 kmvh un-
gebramst in den Kreuzungsbereich ein, wo es infol ssen zum ZusammenstolR mit dem Pkw
VW Golf Plus, amtiches Kennzeiche Geschadigten || NGEl=m. der sei-
nerseits bei Grinlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren war.

Dies hatte fur Sie vorhersehbar und vermeidbar zur Folge, daess der Ceschadgte
ginen Oberschenkelhalsbruch links erlitt Femer befand sich dieser nach dem Unfall for langere
Zeit im Koma. Die Beifahrern des Geschadigten erlitt Rippendbrache,
giverse Traumata und Prellungen sovae Flakturen an be»den Bemen Inr Betfamer der Gescha-
digte .

Bislang wurden (be

250.000 EUR an Unfallgeschadngte bzw derenSozatversmherer regulnert

Dem Freistaat Bayern entstand durch das Unfallereignis ein Eigenschaden in Hohe von insge-

samt 20 734,43 EUR der sich im Einzelnen wie folgt zusammensetzt;




Mitgliederservice

Mitten aus dem Berufsleben - so liest sich eine Regressforderung:

N Voisug des § 42 Beamienstatusgesels (BeamtSIG).

[Polizeiprasidium

Rechnung Strate ! E—

Avagn
Kostenrschaung

o geeor I

3ae et gy o - I 25 gA"nen

Bel Zalung bt angebon

. Einzslnen:

] 2 ot Kovten des Vertavens wrsen e st

Fazit:

Ul mé Disnet-Hiz Ranshels
Aclese. 1 Sle warcen wegen des dem Frestaat Bayem entstancenen Schacers n Hohe von rage-
2 20 734 43 EUR 318 dem von Ihnan mit dem Polzeidenst K02 Ges
e glg1.2028 amtichas Kannzechen) ursachten Vernelvyurtaliereign s vo
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Ein Regress des Dienstherrn kann den personlichen finanziellen Ruin bedeuten!




»Fursorgepflicht“ des Dienstherrn bei Regressforderungen:

Der Dienstherr darf Beschaftigte bei Regressforderungen nicht in den finanziellen Ruin treiben!

Maximal bis zur personlichen Pfandungsfreigrenze (2025: 1.499,99 Euro monatlich = unpfandbar

Je nach pfandbarem Betrag (z.B. 100€ mtl.) und Schadenshohe (z.B. 6.000€) kann sich eine
Regressforderung Gber mehrere Monate/Jahre erstrecken, bis der Schuldbetrag an den Dienstherrn
zuruckgefuhrt ist (hier: 6.000€ / 100€ = 60 Monate bzw. 5 Jahre).

Moglich ist auch, dass vom Dienstherrn eine Teilschadensumme ,billigenderweise” erlassen wird.

-> Eine Diensthaftpflichtversicherung liibernimmt eine berechtigte Regressforderung!




»Fursorgepflicht“ des Dienstherrn bei Regressforderungen:

Informationsbroschure vom Bundesinnenministerium der Justiz:
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gemaR Bekanntmachung vom 10. Mai 2024

(BGBL. 2024 I Nr. 160) in Verbindung mit der Berichtigung
vom 23. Mai 2024 (BGBL. 2024 I Nr. 165a)

- ab 1. Juli 2024 geltende Pfandungsfreigrenzen -

er Justiz

*| Link: Broschiire



https://www.bmj.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Broschueren/Pfaendungsfreigrenzen_Arbeitseinkommen.pdf?__blob=publicationFile&v=7

»Fursorgepflicht“ des Dienstherrn bei Regressforderungen:

Freibetragsrechner vom Justizministerium Nordrhein-Westfalen: Link

- =
SPRACHE:DE v  LEICHTE SPRACHE B GEBARDENSPRACHE g BARRIEREFREIHEIT KONTAKT <4  "SOCIAL MEDIA"-EINSTELLUNGEN #

iz o s i
Justize" N~ W /%

Justizportal JelNTRIS

= ull = = N | BeEE Q

MEND JUSTIZ NRW RECHT VERSTANDLICH PRESSE LJPA VOLLZUGSDIREKTION ENTSCHEIDUNGEN SUCHE

MINISTERIUM DER JUSTIZ BURGERSERVICE GERICHTE UND BEHORDEN  KARRIERE SOCIAL MEDIA @

Startseite > Biirgerservice > ... > Pfandung

Berechnung des Pfindungsfreibetrags

¥ Recht verstandiich Berechnung des Pfandungsfreibetrags

~ Broschiiren und Hilfen . . - ” . -
Ermitteln Sie die Hohe des unpfiandbaren Nettoeinkommens
» Disseldorfer Tabelle/Unterhaltsleitlinien

der Oberlandesgerichte Hamm und Kéln

Mit diesem Rechner kénnen Sie ermitteln, wieviel vom Nettoeinkommen pfandfrei bleibt.

» Kostenrechner
» Pfandung
» Prozesskostenhilfe

2 DarhtQnavial


https://www.justiz.nrw/BS/broschueren_hilfen/Pfaendung/freibetrag/index.php?absender=formular&recht=2024&zeitraum=monatlich&ek_netto=3000&uh_pflicht1=1&uh_pflicht5=
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Bel Regressforderungen:
Die ver.di-Leistung




Bei Regressforderungen:

Die Arbeitsrechtsberatung von ver.di in Anspruch nehmen
(=Leistung der ver.di-Mitgliedschaft)

> In Deinem ver.di-Bezirk den Regress zur Prufung vorlegen

» Im Falle eines...
> ...unberechtigten Regresses: Abwehr (Arbeitsrechtsschutz tiber ver.di)
> ...berechtigten Regresses: Bestatigung (nicht Schadensregulierung)
» dann Vorlage bei der ,, Diensthaftpflichtversicherung” zur Regulierung



Das besprechen wir heute:

Worum geht’s? Einleitende Informationen

Was bedeutet ,Amts-" oder ,Diensthaftung”?

Was ist ,hoheitliches” und ,fiskalisches” Handeln?
Was ist fahrlassiges” oder ,vorsatzliches” Handeln?
Schadensbeispiele

Was ist ein ,Regress beim Schadensstifter®?

YV VV VYV VYV V V

Die Losung von ver.di #DeinXtra fur Dich zum Schutz
vor finanziellen Nachteilen wegen Regressforderungen

Fragen/Antworten im Dialog
Zusatzinformationen

Y V¥V




Mitgliederservice M

Die Losung fur Dich:
Diensthaftpflichtversicherung




2Apcnkis

Diensthaftpflichtversicherung ist

Existenzsicherung
Besonders dann, wenn es hart auf hart kommt

Umfassende Absicherung fur Beschaftigte im
Offentlichen Dienst bei Personen- Sach- und
Vermogensschaden

Versicherungsschutz bei Regress des
Dienstherrn und bei Schadenersatzanspruchen
Dritter durch:
Regulierung berechtigter Anspriche bei
versicherten Schaden
Zuruckweisung unberechtigter Anspruche,
wenn notig auch vor Gericht
Hohe Versicherungssummen
Bis zu 5 Jahren Nachhaftung nach dem
Ausscheiden aus dem Dienst
Weltweiten Schutz ohne zeitliche
Begrenzung



Das Rundum-Sorglos-Paket: Dienst- und Vermogensschadenshaftpflicht

rDBvV Vermogensschaden- DBV

Diensthaftpflichtversicherung Haftpflichtversicherung

Versicherungssumme pauschal Versicherungssumme frei
60 Mio. Euro fur Personen-/Sachschaden wahlbar zwischen 25.000 Euro und 500.000 Euro

Versicherungssumme 5.000 Euro fiir Kassenfehlbetrage bis 5.000 Euro

Vermdgensschaden (ohne Kassenfehlbetrage) Bis 5 Jahre Nachhaftung nach Ausscheiden aus dem Dienst
Abhandenkommen nicht persénlicher Ruckwartsversicherung ohne zeitliche Begrenzung
Ausriustungsgegenstande bis 500.000 Euro Zulassige Nebentétigkeiten wie Vortrage, Lehre, Unterricht,
Abhandenkommen persdnlicher Ausristungsgegenstande Mediation, Schiedsgericht und Gutachten

bis 100.000 Euro Zusatzmodul_zur Diensthaftpflicht fiir hdhere
Schaden an nicht versicherungspflichtigen Kfz bis 500.000 Versicherungssumme als 5.000 Euro
Euro

Rabattrickstufung der Kfz-Haftpflicht bei Nutzung des
privaten KFZ fir dienstliche Tatigkeiten bis 1.000 Euro

Schlusselverlust (dienstliche Schlussel) bis 100.000 Euro




Haftung eines Beschiftigten im OD
Fahrlassiges oder vorsatzliches Handeln

Leichte Fahrlassigkeit Normale Fahrlassigkeit Grobe Fahrlassigkeit

Hier muss ich ahnen bzw. in Betracht Die erforderliche
Eine vergleichsweise _ _
harmlose, nur wenige ziehen, dass das Handeln zu einem Sorgfalt wird in sehr hohem
Augenblicke wahrende Schaden fuhren konnte: Malde auller Acht gelassen.
Unaufmerksamkeit in ,das konnte schief gehen*. Selbst naheliegende Uberlegungen
einer an sich Fir die mittlere Fahrlassigkeit ist somit werden nicht
alltaglichen Situation. kennzeichnend, dass ich mir bewusst angestellt. Jedem hatte
bin, dass das Verhalten zu einem, eingeleuchtet, dass das
»Uups® i} e i “
Schaden fiihren kann, dieser aber schief geht*.

nicht eintreten muss.

u
mssn



ver.di Mitgliederservice: Dein Vorteil

ver.di-Mitglieder erhalten grundsatzlich 3% Beitragsnachlass

DBV Diensthaftpflichtversicherung

Sicherheitsbereich (Polizei, Zoll, Berufsfeuerwehr, Justiz):
45,70 € rabattierter Jahresbeitrag Brutto (statt 47,10 €)

Alle anderen Berufe:
10,85 € rabattierter Jahresbeitrag Brutto (statt 11,20 €)

,Bundelrabatt“: bis 20% weiterer Beitragsnachlass moglich

(bei mehreren vereinbarten Sachversicherungen bei DBV)



Mitgliederservice

Das Rundum-Sorglos-Paket: Dienst- und Vermogensschadenshaftpflicht

Diensthaftpflichtversicherung —

Spezialist fur den Offentlichen Dienst. ’ DB

Trsiee ey

Mit ger Diensthaftpfilchtversicherung sing Sle

bel und

wanrend Inrer Dienstzelt gaschotzt. Egal, ob Sle
Beamt:in oder Arpaltnehmer:in Im Offentiichen

Dienst sind.

Innovativ geschiitzt mit der Diensthaft-
pllichtversicherung

Ob Schaden an Dienstgeraten oder Personen-
schaden - dank der vieiseitigen Absicherung Inrer
Diensthaftpfiichit konnen Sie sich ganz entspannt
auf die AusQbung Ihrer Aufgaben konzentrieren.

Ausgewahite Leistungen
E der Diensthaftpflicht-
versicherung

Umfangreiche Absicherung

= 60 Mio. Euro pauschal for Personen- und Sach-
schaden

= Vermogensschaden bis 5.000 Euro (ohne Kas-
senfenibetrage)

= Schaden an fiskallschem Elgentum

= Schaden an Geraten des Dienstherrn und
an nicht versicherungspfiichtigen Kfz bis
500.000 Euro

= Abhandenkommen von parsonlichen Ausris-
tungsgeganstanden bis 100.000 Euro

= Weltwelter Versicherungsschutz

= BIs 5 Jahre Nachhaftung

DBV Deutsche
2welgniederiassu A
Postfach 82 03 01, 51153 Kin, dtv.de

Eine Marke der AXA Gruppe

Smarte Erganzung zur Diensthaftpflicht-
versicherung

Enweltern Sie Inren Versicherungsschutz sinnvoll mit
dem Bausteln ,Vermogensschadenhatpfiicht™ bis

Zu elner Versicherungssumme von 500.000 Euro,

10r Kassenfehibetrage bis 5.000 Euro sowle far
zuiassige Nebentatigkeiten wie Vortrage, Lehra,
Gutacnten etc.

Sportstunde mit Folgen

Herr Mal stelit 1or den Sportunterricht unsachge-
mag den Stufenbarren auf. Eln Scholer storzt und
bricht sich einen Arm. Dank der Diensthaftpiicit-
versicherung der DBV Ist Herr Mal umrassend
gegen die daraus folgenden Schadenersatz- und
Regressforderungen abgesichert.

. ]
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Ola e
For cn Umforg und o5 VoreUssatzungsan Gos kankeatan Varsichanurgs.

Vertagaaokumants masgetiich.

Eine Kurz-Information erhaltet
lhr im Anschluss an das
online-Treffen zum Download



ver.di Mitgliederservice: Spezialinformation fur Dich als Personalratin und Personalrat

Gemeinsam sind wir stark!

Wir unterstutzen Dich als Personalratin und
Personalrat bei der Starkung von ver.di in Deiner
Behorde oder Deinem Betrieb.

Wie sind an Deiner Seite wenn Du zeigen willst,
dass sich eine ver.di Mitgliedschaft lohnt

2>Weitersagen ausdriicklich erwiinscht!

HIER gehts zur Aktionsseite fur Personalrate


https://öffentlicherdienst.de/

Fazit




Mitgliederservice &

Zusammenfassung

Beschaftigte des Offentlichen Dienstes miissen aufgrund ihrer
Haftungssituation im Dienst/Beruf privat fur Schaden aufkommen,
bei

» Personen-,Sach- und Vermogensschaden, die sie durch ihre

dienstliche/berufliche Tatigkeit dem Dienstherrn/Arbeitgeber oder
Anderen zuflugen

Im Fall der privaten Haftung kann dies existenzbedrohende Folgen
haben, denn alle Schaden mussen aus dem Privatvermogen
beglichen werden.

Daher ist die Absicherung von Personen- / Sach- und Vermogens-
schaden, die wahrend einer dienstlichen Tatigkeit passieren,
notwendig durch die

» Dienst- und Vermdgensschadenhaftpflichtversicherung

Beschaftigte im Sicherheitsbereich haben besondere
Risiken und bendtigen daher eine spezielle Absicherung
fur ihre berufliche Haftung durch die

* Dienst- und Vermogensschadenhaftpflichtversicherung fur den

Sicherheitsbereich (Polizei, Zoll, Berufsfeuerwehr,
Justizvollzug)




Mitgliederservice E M

ver.di Mitgliederservice: Informationen auf der Webseite zu ,,Diensthaftung”



ver.di Mitgliederservice: Informationen auf der Webseite zu ,,Diensthaftung”

Passgenau fir ver.di Mitglieder

Aut Dich rugeschnittene Angebote
Hitte wahlen  beschattigt bed




ver.di Mitgliederservice: Informationen auf der Webseite zu ,,Diensthaftung”

Passgenau fir ver.di Mitglieder

Die Auswahl ,,C')ffent_l_icher Dienst” zeigt Euch passgenaue Versicherungsangebote der DBV
fur Beschaftigte im Offentlichen Dienst.



Mitgliederservice

ver.di Mitgliederservice: Informationen auf der Webseite zu

Mitgliederservice
| B

m = STA ANGEBOTE OFFENTLICHER DIENST

DEINE MITGLIEDSCHAFT

,Diensthaftung*

Bes
haf
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Bean

Online-Treffen
29.08.2023, 18 Uhr

=

EXISTENZSICHERUNG BAUSPAREN & BAUFINANZIEREN

» Vorsorge- & Versicherungscheck
» Dienstunfahigkeitsversicherung
» Berufsunfahigkeitsversicherung
» Existenzschutzversicherung

» Risiko-Unfallversicherung

» Altersvorsarge

» Privater Rechtsschutz

» Patientenverfigung

> Bausparen

» Baufinanzieren

» Energetisch Modernisieren

» Junge Leute & Berufsstarter®*innen
» Tagesgeld

HAUS & WOHMEN

» Hausratversicherung

» Wohngebaudeversicherung
» Mietrechtsberatung

» Turbodarlehen

GESUNDHEIT

» Krankenzusatzversicherung

» Krankenvollversicherung fir Beamt*innen
» Zahnzusatzversicherung

» Reisekrankenversicherung

» Sehhilfen & Hilfsmittel

MOBILITAT & HAFTUNG

X) Haftpflichtversicherungen

» Kfz-Versicherung
» E-Bike und Fahrradversicherung
» AVIS Autovermietung

» GUV/FAKULTA
» Zandapp

LOHNSTEUER

» ver.di Lohnsteuerservice
» Lohnsteuersoftware

INTERAKTIV

» Telekom
» Online-Treffen

REISE & FREIZEIT

> Hurtigruten

» Hansefit

> GEW Ferien

» Movie Park Germany
» Kabarett "Distel”

BERUFSWAHL

» Berufsstart im Offentlichen Dienst

» Berufsstart bei der Feuerwehr
» Bewerbungshilfe

BILDUNG

» Google Zukunftswerkstatt
» Hamburger Fern-Hochschule
» International Student Identity Card




ver.di Mitgliederservice: Informationen auf der Webseite zu ,,Diensthaftung”

Mitgliederservice , —
m . START ANGEBOTE OFFEMTLICHER DIENST  DEINE MITGLIEDSCHAFT —_—

0 Starke Gemeinschaft — Starke Leistungen

Diensthaftpflicht

e Privathaftpflicht fiir Beschaftigte im Tierhaftpflicht
Offentlichen Dienst Haus &
O Grundbesitz Q
Haftpflicht

haf| |
wef |
ver ,

O

was
B

Online-Treffen
29.08.2023, 18 Uhr

. ] Vermogens-
Diensthaftpflicht Diensthattpflicht schaden-
flir Feuerwehrleute far Beschaftigte im .
o Justizvollzug haftpflicht

O fur Richter*innen



Mitgliederservice

ver.di Mitgliederservice: Informationen auf der Webseite zu ,,Diensthaftung”

Berater:in finden auf der Landkarte

E Mitgliederservice  START  ANGESOTE OFFENTLICHER DIENeT
[ Xtra]

Starke Gomainachaft - Starke Laistungea 0 T
DBV Diensthaftptlichtversicherung N
3% Beitragsvorteil Groningen
Assen
ZwQIIe
Osna
arland

Beschaftigte im Offentlichen Dienst haften fOr (grob) fahiassig verursachte Schiden aus eigener Tasche, was im schiimmsten Fall existenz-
bedrohend sein kann. Die DBV Diensthaftpfiichtversicherung schitzt Dich bei Schadenersatzforderungen Dritter bzw. Regressansprichen
Deines Dienstherm/Arbeitgebers. J

In Partnerschaft mit:
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Mitgliederservice E M

ver.di Mitgliederservice: Informationen auf der Webseite zu ,,Diensthaftung“
,Beratung anfordern

Beschaftigte im Offentlichen Dienst haften for (grob) fahriassig verursachte Schaden aus eigener Tasche,1  ~ = =~~~
bedrohend sein kann. Die DBV Diensthaftpflichtversicherung schitzt Dich bei Schadenersalzforderungen Lo ucm. oy comos ops v wcs
Deines Dienstherm/Arbeitgebers.

In Partnerschaft mit:

[ 2]
. o Beratung Diensthaftung

(gebiihrenfrei) @ | | DBV Berater¥in
o800 3203207 @ ||, | voroOm



https://landingpage.dbv.de/formulare/haftpflichtversicherung/diensthaftpflicht/verdi

Mitgliederservice WA'/<l4 di M
[ /D cinXtrag

ver.di Mitgliederservice: Informationen/Beratung zu ,,Diensthaftung“

Beratung Diensthaftung



https://landingpage.dbv.de/formulare/haftpflichtversicherung/diensthaftpflicht/verdi

Mitgliederservice




Das besprechen wir heute:

Worum geht’s? Einleitende Informationen

Was bedeutet ,Amts-" oder ,Diensthaftung”?

Was ist ,hoheitliches” und ,fiskalisches” Handeln?
Was ist fahrlassiges” oder ,vorsatzliches” Handeln?
Schadensbeispiele

Was ist ein ,Regress beim Schadensstifter®?

YV VV VYV VYV V V

Die Losung von ver.di #DeinXtra fur Dich zum Schutz
vor finanziellen Nachteilen wegen Regressforderungen

Fragen/Antworten im Dialog
Zusatzinformationen

Y V¥V




Zusatzinformationen




Anhang: GUV/FAKULTA - Gewerkschaftliche Unterstutzungseinrichtung

Die "Gewerkschaftliche Unterstutzungseinrichtung der DGB-
Gewerkschaften" ist keine Versicherung. Sie ist eine
Selbsthilfeeinrichtung der Gewerkschaften im Deutschen
Gewerkschaftsbund.

Die GUV/FAKULTA schutzt ihre Mitglieder gegen Risiken bei
beruflicher Tatigkeit, auf Arbeitswegen und Wegen zu
gewerkschaftlichen Veranstaltungen.

Gewerkschatilicher Schvutz Informationen: https://www.quv-fakulta.de/

fir deine Sicherheit

Sicherheit bei allen beruflichen Tatigkeiten
Schutz auf allen Arbeitswegen
Unterstutzung nach Unfallen

-
OF%

www.guv-fakulta.de [

|1



https://www.guv-fakulta.de/
https://www.guv-fakulta.de/
https://www.guv-fakulta.de/

Mitgliederservice M M

Beschaftigte in Kommunen — Haftung Beschaftigter und Versicherungsschutz

Personen-/Sach-/Vermoégensschiden:

Kommunale Haftpflichtversicherung (analog Betriebshaftpflichtversicherung
privatwirtschaftlicher Unternehmen)

Drittschaden — Stichwort: Amtshaftung
Eigenschadenversicherung (,,Schaden an fiskalischem Eigentum®)

Die Vielfalt der kommunalen Regelungen erlaubt hier keine allumfassende
Ubersicht zum Umfang des jeweiligen bestehenden (oder noch fehlenden)
kommunalen Versicherungsschutzes bei der Haftung fur die Beschaftigten.

Informationsquellen: Betriebs-/Personalrate oder/und Dein Dienstherr.



Mitgliederservice &

Anhang: Schadensbeispiele

Aufgrund eines Irrtums wird eine Abbruchverfigung fur die falsche Immobilie erlassen und der
Abniss durchgefihrt.
= Sachschaden

Die Beamtin hat eine rechtswidrige Baugenehmigung erteilt. Daraufhin beginnt der Bauherr mit den
Bau-arbeiten. Dann wird die Baugenehmigung aufgrund eines Widerspruchs des Nachbam
aufgehoben und der Bauherr hat somit nutzlose Autwendungen.

= Vermdogensschaden

Die Bauausfuhrungen eines kommunalen Baus werden nicht ordnungsgemal Uberwacht und es
kommt zu einem Einsturz des Bauwerks.
= Personen- und Sachschaden

Bei Vermessungsarbeiten durch Vermmessungsbeamte des Bauamtes werden untenrdische
Versorgungs-leitungen beschadigt.
= Sachschaden

Ein Kraftfahrer verunglickt an einer Messstelle, weil der Vemessungsbeamte diese nicht
abgesichert hat.
- Personen- und Sachschaden

Ein Passant sturzt in ein Grenzsteinloch, weil die Vermessungsbeamtin dieses nicht abgesichert
hat.

- Personenschaden

Der Bedienstete vermietet versehentlich einen Konzertsaal der Stadt fur denselben Termin an zwei
Veranstalter. Das hat nutzlose Aufwendungen und ggf. Einnahmeausfall des anderen Veranstalters
zur Folge, der den Saal nicht erhalt.

- Vermdgensschaden

Wegen der unrichtigen Grundsticksvermessung einer Beamtin des Vemmessungsamtes wird fir ein
Grundstiick eine zu grolie Flache ausgewiesen. Ein Grundstickserwerber hat jetzt
Schadenersatzanspruch wegen des zu hohen Kaufpreises

- Vermogensschaden




Mitgliederservice

Anhang: Schadensbeispiele

Bereich: Finanzamt

O Der Bedienstete zdgert die Vollstreckung des Steuerbescheids zu lange hinaus. Dadurch tritt
Vernahrung der Steuerschuld ein und der Fiskus hat Mindereinnahmen.
=2 Vermoégensschaden

O Der Bedienstete berechnet die Grundsteuerschuld fiir einen Grundbesitzer falsch bzw. zu niedrig.
Der Fiskus hat deswegen Mindereinnahmen.
=2 Vermégensschaden

Bereich: Forstamt

O Bei Baumféllarbeiten sorgt der Forstrevierleiter nicht ausreichend fur die gebotene Sicherung einer
Bundesstralte. Ein Motorradfahrer stirzt iiber Baumreste, die beim Abtransport des Holzes auf die
Stralte gefallen sind.
= Personen- und Sachschaden

O Beim Verkauf von Holz aus dem Staatsforst verwendet der Bedienstete eine falsche
Holzwertformel. Das Holz wird dadurch zu billig abgegeben, was fur den Fiskus einen
Einnahmeausfall bedeutet.
= Vermogensschaden
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Der Pileger verwechselt die Medikamente zweier Patienten. Der Gesundheitszustand des einen
Patienten verschlechtert sich dadurch erheblich.
= Personenschaden

Die Krankenschwester sttt ein Radio, das der Patient mit ins Krankenhaus gebracht hat, vom
Nachttisch
- Sachschaden

Die Pflegedienstleiterin ordnet einem Patienten einen falschen Speiseplan zu, was zZu
Komplikationen im Genesungsprozess fuhrt.
- Personenschaden

Der Sachbearbeiter treibt riickstédndige Krankenkassenbeitrage nicht rechtzeitig ein, was einen
Einnahmeausfall des Tragers (z.B. AOK, IKK, BKK) bedeutet.
= Vermégensschaden

Der Sozialarbeiter verletzt seine Aufsichtspflicht Giber Kinder im Rahmen der Familienbetreuung.
Ein Kind erleidet einen Unfall.
— Personenschaden

Der Beamte gibt als Amtsvormund die Zustimmung zu einem fur das Mandel nachteiligen Verkauf,
was Vermmdgenseinbulien des Mindels zur Folge hat.
= Vermdgensschaden

Der Beamte berechnet die Héhe des Wohngeldes nicht korrekt. Dadurch erhalten zahlreiche
Sozialhilfe-empfanger zu viel Wohngeld.
= Vermdgensschaden
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Bereich: Politik/Ministerien

a

Der Beamte des Wirtschaftsministeriums gewahrt zu hohe Subventionen an einen Berechtigten.
Der Haushalt des Landes weist durch diese Budgetiberschreitung ein Defizit aus.
= Vermdégensschaden

a

Die Beamtin des Wirtschaftsministeriums gewa&hrt Subventionen an eine nicht berechtigte Person.
Der Haushalt des Landes weist durch diese Budgetiberschreitung ein erhebliches Defizit aus.
=2 Vermoégensschaden

Bereich: Polizei

a

Der Polizeibeamte nimmt mit Billigung seines Dienstherm nach Dienstschluss seine Dienstwaffe
mit nach Hause und verwahrt sie nicht gemal den Vorschriften. Durch den Gebrauch dieser Wafife
durch Dritte wird eine Person verletzt.

— Personen- und Sachschaden

Durch Schiisse aus der Dienstwaffe werden unbeteiligte Personen verletzt.
- Personenschaden

Der Bundespolizist verursacht wahrend einer Dienstfahrt grob fahridssig einen Verkehrsunfall an

einer Kreuzung, weil er zwar mit Blaulicht, aber ohne eingeschaltetes Martinshom unterwegs ist.
— Sachschaden, ggf. auch Personenschaden
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a

Schiller liefern sich eine ,Schlacht® im Klassenzimmer. Dabei werden auch grofle oder harte
Gegenstande geworfen. Ein Mitschiler wird verletzt. Eine Scheibe geht zu Bruch. Der Lehrer haftet
wegen Verletzung der Aufsichtspflicht.

— Sachschaden

Experimental- oder Chemieunterricht: Bei der Vorfiihrung eines Experiments platzt ein Behalter aus
Glas und Chemikalien beschadigen die Kleidung von Schillem. Der Lehrer haftet wegen
unzureichenden Vorsichts-malknahmen.

- Sachschaden

Schiler geraten im Pausenhof in ein Gerangel, das in einem Streit mit Tatlichkeit endet. Ein Schiler
wird schwer verletzt, Klinikaufenthalt usw. und mdgliche bleibende Schaden. Der Aufsicht flihrende
Lehrer wird verantwort-lich gemacht und haftet fur die noch nicht bezifferten Schéaden.

— Personenschaden

Ein Lehrer beschafft als Fachvertreter Material fir Unterrichtszwecke der Unterstufe, das sich als
untauglich erweist. Der Lehrer haftet fir den Betrag rund 300-mal 30 Euro, also rund 1.000 Euro
insgesamt

= Vermdgensschaden

Ein Klassenlehrer holt fur seine Klassenfahrt mit 25 Schilern zwei Angebote von Reiseuntemehmen
fir Busfahrt und Unterkunft ein. Man entscheidet sich nach Beratung am Elternabend fur das
gunstigere Angebot fur 4 200 Euro. Der Klassenlehrer vergisst dann anschlielend das teurere
Angebot (5400 Euro) fristgerecht zu stornieren. Es fallen Riucktrittskosten in Hohe von 1.800 Euro
an, fur die der Klassenlehrer haftet.

-2 Vermdégensschaden

Ein Lehrer hat seinen Schlisselbund im Klassenraum vermutlich auf dem Lehrertisch liegen lassen,
er ist unauf-findbar einschliellich Schulschliissel. Alle Schldsser eines Schulgebdudes missen
ausgetauscht werden. Es ent-stehen Kosten von 30.000 Euro, fiir die der Lehrer autkommen muss.
— Sachschaden/Schlisselverlustrisiko

Ein Schulleiter macht bei der Bestellung von 40 Computern dber den Schultrager fir die Schule
einen Fehler, indem er den angebotenen Rabatt von 30 Prozent nicht nutzt. Es entsteht ein
Schaden von 18.000 Euro, fir den der Schulleiter haftet.

- Vermégensschaden
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Die so genannte Lockerungskonferenz raumt dem Gefangenen eine Vollzugslockerung ein:
unbeaufsichtigter Tages- und Kulturausgang. Der Gefangene nutzt den Freigang fur diverse
Straftaten. Eine Vollzugslockerung hatte nur erfolgen dirfen, wenn nicht zu befurchten ist, dass
diese zu Straftaten missbraucht wird.

— Personen- und Sachschaden, ggf. auch Vermégensschaden

Der Gerichtsvollzieher versteigert einen LKW, obwohl das Zwangsvollstreckungsverfahren schon
eingestellt ist, somit verliert der Schuldner das Eigentum am versteigerten Vermdgenswert.
= Vermdgensschaden

Der Bedienstete des Ordnungsamtes entzieht einem Gastwirt die Gaststattenerlaubnis. Im
Rechtsstreit stellt sich heraus, dass diese Malinahme unrechtmafig war. Der Gastwirt hatte
Gewinnausfall fir die Zeit der unrechtméafigen Schliefung durch das Ordnungsamt.

= Vermdogensschaden

Der Richter verlegt einen Beweistermin, vergisst aber, die Zeugen fiur den ausgefallenen Termin
auszuladen. Die Zeugen erscheinen deswegen und verlangen den Ersatz ihrer Aufwendungen.
= Vermdgensschaden

Der Staatsanwalt verfugt eine unzulédssige Betriebsstilllegung bei Verdacht auf Wirtschaftsdelikte.

Das Untemehmen hat somit Gewinnausfall.
=2 Vermodgensschaden
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O Der Beamte parkte seinen Dienstwagen wéhrend der Nacht auf einem offentlichen, nicht
bewachten Parkplatz. Er lielk das mobile Navigationsgerét in der Halterung gut sichtbar an der
Frontscheibe zurick. Am néchsten Morgen stellte er fest, dass die Seitenscheibe eingeschlagen
und das Navi entwendet ist.
= Sachschaden

O Weil der/die Bedienstete vergisst, Anspriiche seiner Behorde gegeniber einer Blargerin rechitzeitig
geltend zu machen, verjahren die Forderungen.
= Vermdgensschaden

O Der fiur Datensichenung zustandige Bedienstete ldsst das Sicherungsprogramm nicht rechtzeitig
laufen. Bei einem Systemausfall gehen die Datenerfassungen eines gesamten Tages verloren. Die
Nacherfassung ist nur
mit Uberstunden der Sachbearbeiter zu schaffen. Das bedeutet erhéhten Personalkosten
(Uberstundenvergitungen).
= Vermdgensschaden

O Die Bedienstete berechnet das Besoldungsdienstalter falsch. Dadurch werden zu hohe Beziige
ausgezahlt (=lberhdhte Personalkosten).
= Vermdgensschaden

8 Der Bedienstete denkt zu spat daran, fir ein Denkmalschutzprojekt einen Zuschuss aus
Landesmitteln zu beantragen. Fir die bereits abgelaufene Zeit muss die Stadt das Projekt hdher
finanzieren und hat erhdhten Zinsaufwand fur die Zwischenfinanzierung.
= Vermdgensschaden

O Der Standesbeamte verzogert durch falsche Temminplanung die Eheschlielfung. Den zukiinftigen
Eheleuten entstehen dadurch steuerliche Nachteile.
= Vermdgensschaden
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Aufgrund eines Irrtums wird eine Abbruchverfigung fir die falsche Immobilie erlassen und der
Abriss durchgefihrt.
- Sachschaden

Die Beamtin hat eine rechtswidrige Baugenehmigung erteilt. Darauthin beginnt der Bauherr mit den
Bau-arbeiten. Dann wird die Baugenehmigung aufgrund eines Widerspruchs des Nachbam
aufgehoben und der Bauherr hat somit nutzlose Aufwendungen.

- Vermégensschaden

Die Bauausfihrungen eines kommunalen Baus werden nicht ordnungsgemal dberwacht und es
kommt zu einem Einsturz des Bauwerks.
= Personen- und Sachschaden

Bei Vemrmessungsarbeiten durch Vermessungsbeamte des Bauamtes werden untenrdische
Versorgungs-leitungen beschadigt.
- Sachschaden

Ein Kraftfahrer verungliickt an einer Messstelle, weil der Vemessungsbeamte diese nicht
abgesichert hat.
- Personen- und Sachschaden

Ein Passant stirzt in ein Grenzsteinloch, weil die Vermessungsbeamtin dieses nicht abgesichert
hat.

= Personenschaden

Der Bedienstete vermietet versehentlich einen Konzertsaal der Stadt fir denselben Termin an zwei
Veranstalter. Das hat nutzlose Aufwendungen und ggf. Einnahmeausfall des anderen Veranstalters
zur Folge, der den Saal nicht erhalt.

- Vermégensschaden

Wegen der unrichtigen Grundsticksvermessung einer Beamtin des Vemessungsamtes wird fir ein
Grundstick eine zu grolke Flache ausgewiesen. Ein Grundstuckserwerber hat jetzt
Schadenersatzanspruch wegen des zu hohen Kaufpreises

- Vermégensschaden
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